
Wohnungsbauprogramm 2023 

Fassung vom 21.11.2022 

Zeitraum der Beteiligung vom 23. September bis 25. Oktober 2022 
 

 Fachamt SL / SL 13 

                                               25.10.2022 

Lfd. 
Nr. 

Behörde /sonstige 
Träger öff. Be-
lange 

Datum 
Inhalt der Stellungnahme Vorschlag 

wird berücks.  zur 

 Ja Nein Kenntnis 

 

 

Punkte 
Folgende Änderungswünsche werden berücksichtigt 

1. Textteil 

1.1 Behörde für Stadt-
entwicklung und 
Wohnen (LP, WSB, 
WoK) 

 

21.10. Die BSW begrüßt den vorgelegten Entwurf zur Fort-
schreibung des Wohnungsbauprogramms 2023. Mit 
der Aufstellung des Wohnungsbauprogrammes 
durch den Bezirk Wandsbek werden die Grundla-
gen für die Erreichung der wohnungspolitischen 
Ziele auch für die 22. Legislaturperiode gelegt.  
Flächenpotenziale - Entwicklungen und Verände-
rungen  
Positiv bewertet werden die Zahlen der genehmig-
ten Wohneinheiten in den vorangegangenen Jah-
ren. Die Zielzahl von durchschnittlich 1.800 WE p.a. 
wird (z. B. im Jahr 2021 mit 2.139 WE) übertroffen. 
Im Wohnungsbauprogramm aufgeführt werden 
Bauvorhaben ab 20 WE. Aus der Übersichtstabelle 
ist ersichtlich, dass sich das gesamte Baupotenzial 
auf 10.597 WE beläuft, 96 WE weniger als im letz-
ten Jahr. 19 Flächen werden nicht mehr geführt. Für 
elf Flächen ist noch keine WE-Anzahl angegeben, 
obwohl dies teilweise möglich wäre.  
Mit der Aufstellung des Wohnungsbauprogramms 
durch den Bezirk Wandsbek werden die Grundla-
gen für die Erreichung der wohnungspolitischen 
Ziele auch für die nächsten Jahre gelegt. Dies wird 
durch die BSW ausdrücklich begrüßt. Ebenfalls be-
grüßt wird die Neuaufnahme von 14 weiteren Flä-
chen mit einem Potenzial von insg. ca. 600 WE in 
das Wohnungsbauprogramm.  
Gemäß „Vertrag für Hamburg – Wohnungsneu-
bau“ ist der Bezirk Wandsbek verpflichtet, jährlich 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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1.800 Wohneinheiten zu genehmigen. Zur künftigen 
Erreichung der vereinbarten jährlich zu genehmi-
genden WE sind weitere Anstrengungen mit inten-
siver Recherche nach Wohnungsbaupotenzialen 
erforderlich. In diesem Sinne werden auch die unter 
5. Strategien genannten Ansätze befürwortet und 
sollten zügig vorangebracht werden. Gerade im 
Hinblick auf die Jahre ab 2024/2025 ist es bedeut-
sam, schon frühzeitig mit der Vorbereitung weiterer 
Flächen zu beginnen, damit die bisher guten Zahlen 
vom Bezirk Wandsbek auch weiterhin erreicht wer-
den können.  
Zur Umsetzung der wohnungspolitischen Ziele des 
Drittelmixes gerade für städtische Flächen sollte der 
vorgesehene Anteil des geförderten Wohnungs-
baus in den Steckbriefen konkret benannt werden. 
Wenn möglich, sollte auch für private Flächen eine 
entsprechende Einschätzung erfolgen. Seit 2022 
beinhaltet ein gefördertes Wohnungsbauvorhaben 
auch immer die Vorgabe, dass davon 10% für Vor-
dringlich Wohnungssuchende bereitzustellen sind. 
Ziel sollte es sein, anhand der Steckbriefe abschät-
zen zu können, ob der geforderte Anteil der geför-
derten Wohnungen eingehalten oder womöglich so-
gar übertroffen werden kann. Die Nennung des An-
teils in den Steckbriefen erleichtert auch den Ab-
stimmungsprozess zwischen den Beteiligten.  
Analog zur Stellungnahme des letzten Jahres weist 
die BSW darauf hin, dass der Bezirk aufgefordert 
ist, jedes Jahr ein baureifes Grundstück mit Poten-
zial für 20 - 30 WE für vordringlich Wohnungssu-
chende gem. Drs. 2018/020149 für eine Direkt-
vergabe an die SAGA oder F&W bereitzustellen. In-
sofern die Flächen im Sinne der Senatsdrucksache 
im Wohnungsbauprogramm aufgenommen werden 
(bei mehr als 20 WE), ist im jeweiligen Steckbrief 
ein entsprechender Verweis auf die Drucksache 
aufzunehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Steckbrief (Moosrosenweg) wird diesbe-
züglich ergänzt 
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Der Bezirk Wandsbek verfügt gemäß Wohnungs-
bauprogramm aktuell über keine Fläche für Bauge-
meinschaften.  
 
Zu 2. Rahmenbedingungen 
 
SAGA und Fördern und Wohnen als kommunale 
Bauherren  
Zu S. 9, 3. Abs.: In der August-Krogmann-Str. 100 
wurde bereits – so das Wohnungsbauprogramm 
Wandsbek 2022, Stand Herbst 2021 – mit der Er-
richtung von 294 WE begonnen. Deshalb bitte aktu-
alisieren, da möglicherweise bereits jetzt oder bis 
Anfang 2023 bereits Wohnbauten fertiggestellt sind. 
  
„Hamburger Maß“  
Wir begrüßen die Aufnahme eines Textteils zum 
Hamburger Maß. Redaktionelle Anmerkung: Bitte 
im letzten Satzbeginn S. 9 ändern in: „Hierzu gehört 
insbesondere,…“.  
 
S. 11/S. 12:  
Frage: Müssten nicht bei den „Rahmenbedingun-
gen“ oder den „Genehmigungen“ die veränderten 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Zinser-
höhungen, Kostenerhöhungen und Ressourcen-
knappheit bei Baustoffen, Personalengpässe, Ener-
giekrise etc. mit den Auswirkungen auf die Antrags-
situation im Wohnungsbau angesprochen werden? 
  
Zu 5. Strategien  
IBER (integrierter bezirklicher Entwicklungsrah-
men)  
Die BSW begrüßt die Entwicklung eines IBER ent-
sprechend dem Beschluss der Bezirksversamm-
lung vom November 2018. Wie ist der geplante zeit-
liche Rahmen für die weitere Bearbeitung des I-
BER? Hier bitten wir um Ergänzung. 
 
 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

Der Text wird entsprechend angepasst  

 

 

 

 

Dies ist nicht Inhalt des Programms. Wirt-
schaftliche, politische oder aus sonstigen 
Gründen erhöhte Anforderungen durch aktu-
elle Konflikte o.ä. können hier nicht zeitnah 
abgebildet werden 

 

 

 

 

Der Text wird entsprechend ergänzt  
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Magistralen  
Insgesamt werden die Textabschnitte in „Rahmen-
bedingungen“ und „Strategien“ zur Magistralenent-
wicklung begrüßt. Die BSW befürwortet außerdem 
den Zusatz „Magistralenlage“ in den entsprechen-
den Steckbriefen.  
 
Flächenpotenziale – Steckbriefe (Datenblätter)  
Bei den Steckbriefen ist beim „Verfahrens-
stand“ ggf. der Hinweis auf einen vorliegenden po-
sitiven Bauvorbescheid oder eine Baugenehmigung 
zu erbringen.  
Frage: Inwieweit wird mit WBZ abgestimmt, ob die 
Geltungsdauer noch gilt bzw. Verlängerung fristge-
recht beantragt wurde? 

Die Steckbriefe werden diesbezüglich ent-
sprechend ergänzt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist eine fortwährende Abstimmung in je-
dem einzelnen Planungsprozess/ Verfahren 

(x)  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

(x) 
1.2 Behörde f. Um-

welt, Klima, Ener-
gie und Agrarwirt-
schaft (BUKEA) 

24.10. Die BUKEA stimmt dem Entwurf des Wohnungs-
bauprogramm Hamburg-Wandsbek 2023 im We-
sentlichen zu. Die Aktualisierung des Wohnungs-
bauprogramms Hamburg-Wandsbek ist mit allen 
Ämtern abgestimmt und wird als gemeinsame Stel-
lungnahme der BUKEA abgegeben.  
 
Das Amt Energie und Klima bittet darum, im allge-
meinen Teil des Entwurfes des Wohnungsbaupro-
gramms 2023 den vorstehenden Text aufzuneh-
men. Dafür wird die Einfügung auf Seite 10 (Ab-
schnitt „Umsetzung des Hamburger Klimaplans“, 
als Ersatz des ersten Absatzes) des Entwurfes vor-
geschlagen: 
„Der Hamburger Senat hat im Dezember 2019 mit 
der Ersten Fortschreibung des Hamburger Klima-
plans als Ziel festgelegt, die CO2-Emissionen bis 
2030 um 55 % und bis 2050 um mind. 95 % ggü. 
1990 zu reduzieren, um Klimaneutralität zu errei-
chen. Er verfolgt das Zielbild einer Climate Smart 
City. Im Hinblick auf die Entscheidung des BVerfG 
vom 24. März 2021 („Klimaschutz-Beschluss“) so-
wie aufgrund der anschließenden Nachbesserun-
gen des Bundes-Klimaschutzgesetzes werden ak-
tuell im Rahmen der Zweiten Fortschreibung des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Text wird entsprechend angepasst und 
zusammenfassend ergänzt 
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Hamburger Klimaplans die Klimaschutzziele fortge-
schrieben.   
 
Es wird gebeten, in dem Abschnitt 2 „Rahmenbedin-
gungen“ des Wohnungsbauprogramms einen 
neuen Abschnitt wie folgt aufzunehmen: 
„Luftreinhalteplanung der FHH  
Die EU-Luftqualitätsrichtlinie (umgesetzt in der 39. 
BImSchV) legt verbindlich einzuhaltende Immissi-
onsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit fest.  
Die Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte in Ham-
burg stellt eine gesamtstädtische Aufgabe dar. 
  

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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1.3 BWI  

 

12.10. die Behörde für Wirtschaft und Innovation - Abtei-
lung Wirtschaftsförderung nimmt den vorgelegten 
Entwurf des Wohnungsbauprogramms Wandsbek 
2023 zur Kenntnis; Hinweise für die aufgeführten 
Entwicklungsstrategien 
 
Magistralen:  
Die im Rahmen der Behördenabstimmung abgege-
benen Stellungnahmen sind zu berücksichtigen. 
Intelligenter Flächentausch:  
In Bezug auf Gewerbeflächen sind hierbei Master-
plan Handwerk und Masterplan Industrie zu beach-
ten. Abwanderungen von Gewerbebetrieben aus 
Hamburg sind zu vermeiden. 
Konversion:  
Die Konversion von unternutzen Gewerbe- und In-
dustrieflächen lehnt die BWI ab. Unternutzte Ge-
werbefläche sollten durch gezielte Eigentümeran-
sprache ertüchtigt und dem prekären Markt wieder 
zugeführt werden.  
 
Es bleibt es bei den bereits im Rahmen der jährli-
chen Abstimmung des Wohnungsbauprogramms 
Harburg (red. Änd) Wandsbek seit 2011 abgege-
benen Stellungnahmen. Im Übrigen gehen wir da-
von aus, dass übliche Beteiligungen/Abstimmungen 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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in nachfolgend erforderlichen Verfahren stattfinden, 
so dass die BWI hier die Berücksichtigung ihrer Be-
lange nachvollziehen/verfolgen kann. 

1.4 BVM 18.10. Die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende 
nimmt den vorgelegten Entwurf des Wohnungsbau-
programms Wandsbek 2023 zur Kenntnis.  
Für die bereits enthaltenen Flächenpotenziale der 
Vorjahre bleibt es grundsätzlich bei den im Rah-
men der jährlichen Abstimmungen des Wohnungs-
bauprogramms Wandsbek abgegebenen Stel-
lungnahmen der Behörde für Verkehr und Mobili-
tätswende (ehem. BWVI).  
Bei der Durchsicht fiel auf, dass einige alte Flächen-
potenziale z.T. nicht um Hinweise aus früheren Stel-
lungnahmen – insbesondere mit Bezug auf die 
ÖPNV-Themen – fortgeschrieben wurden. Von da-
her wurden sie hier erneut mit aufgeführt. Generell 
wäre es aus unserer Sicht wünschenswert, wenn 
die Hinweise übernommen werden, um die Prüfung 
nebst Stellungnahme in den Folgejahren „schlan-
ker“ zu halten. 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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x 
 

1.5 Finanzbehörde / 
Landesbetrieb Im-
mobilienmanage-
ment u. Grundver-
mögen (LIG) 

25.10. Die Finanzbehörde begrüßt die Fortschreibung des 
Wohnungsbauprogramms und die damit verbun-
dene Zielsetzung weiterhin Wohnungsbaupotenzi-
ale im gesamten Bezirk aufzuzeigen. Um dem stei-
genden Wohnraumbedarf und der Erfüllung der 
Wohnungsbauziele auch in Zukunft gerecht zu wer-
den, bilden die dargestellten Strategien, wie die Ent-
wicklung eines integrierten bezirklichen Entwick-
lungsrahmens (IBER), die Nachverdichtung, die 
bauliche Fassung der Magistralen, die Ausnutzung 
der Lagegunst von ÖPNV-Lagen, der intelligente 
Flächentausch und die Konversion von Flächen ei-
nen wichtigen Bestandteil und werden ausdrücklich 
unterstützt. 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

  
x 
 

1.6 BKM (K3, Denk-
malamt) 

 

26.10. (siehe unter 2.6)      
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1.7 Sozialbehörde 20.10. Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Fami-
lie und Integration (Sozialbehörde) nimmt wie folgt 
Stellung:  
Zunächst möchten wir aus aktuellem Anlass auf das 
WA-Wohnraumversorgungspakets 2030 hinweisen 
(vgl. Bürgerschaftsdrucksache 22/8805, Mittteilung 
des Senats an die Bürgerschaft vom 05.07.2022).  

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans, in dem 
auch der Bau öffentlich-geförderter Wohnungen 
vorgesehen wird, sollte planungsrechtlich gleich-
falls zulässig sein, dass Gebäude errichtet werden 
dürfen, die zunächst als öffentlich-rechtliche Woh-
nunterkünfte genutzt und später in Wohnraum um-
gewidmet werden können. Damit kann Versor-
gungsengpässen in der öffentlich-rechtlichen Un-
terbringung, die durch eine Steigerung des Zu-
zugs Schutzsuchender erwartet wird, begegnet 
werden. Im Bebauungsplan sollten ferner ausrei-
chend Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 
BauGB – Wohnungen für vordringlich Wohnungs-
suchende (WA-Wohnungen) mit besonderem 
Wohnbedarf – getroffen werden. Diese Festset-
zungen ermöglichen auch „eingestreute“ WA-
Wohnungen und erfassen auch Grundstücke in 
privatem Eigentum. Bei WA-Wohnungen sollten 
bei der Wohnungsvergabe alle betroffenen Perso-
nengruppen berücksichtigt werden. Dazu gehören 
neben einer hohen Zahl von Wohnungslosen in öf-
fentlich-rechtlichen Wohnunterkünften auch 
Frauen in Frauenhäusern, junge Menschen zwi-
schen 18 und 21 Jahren aus Einrichtungen der Hil-
fen zur Erziehung („Hier wohnt Hamburgs Ju-
gend“), Menschen mit Behinderungen sowie äl-
tere und pflegebedürftige Menschen. Bei den 
Wohnungsgrößen sind die Bedarfe der jeweiligen 
Personengruppe zu berücksichtigen. Aus fami-
lienpolitischer Sicht ist insbesondere zu befürwor-
ten, wenn – im Zuge von Festsetzungen nach § 9 

 

 

 

 

 

 

Dies obliegt den jeweiligen Bebauungsplan-
verfahren  
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Abs. 1 Nr. 7 BauGB und auch „eingestreut“ – öf-
fentlich geförderte Wohnungen für Familien und 
junge Menschen geschaffen werden, die zwar 
nicht als vordringlich wohnungssuchend aner-
kannt werden können, es aber dennoch beson-
ders schwer haben, am Wohnungsmarkt eine be-
zahlbare Wohnung zu finden. 

1.8 BIS 01.11. Die Behörde für Inneres und Sport stimmt dem 
Entwurf des Wohnungsbauprogramms Wandsbek 
2023 mit Hinweisen zu. 
Die Aktivitäten des Bezirks Wandsbek zur Erfül-
lung des „Vertrags für Hamburg – Wohnungsneu-
bau“ werden begrüßt. 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

  
x 

 

1.9 BSB 

 

21.10. Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) 
stimmt dem Entwurf des Wohnungsbauprogramms 
Wandsbek 2023 zu.  
Sofern die genannten Potentiale für Wohnungsbau 
aktiviert werden, ist es wichtig, dass die Behörde für 
Schule und Berufsbildung frühzeitig einbezogen 
wird, damit der Bedarf an Schulflächen sicherge-
stellt werden kann. Der langfristige Bedarf an Schul-
flächen ist in der Bauleitplanung zu beachten. Dies 
gilt insbesondere für die bestehenden und die neu 
aufgenommenen und zukünftigen Potentialflächen 
im Bereich Tonndorf (Stein-Hardenberg-Str. / Son-
nenredder / Zentrum-ZOB / Magistralenentwick-
lung). 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

  
x 

 

1.10 BWFGB - Es können nur fristgerecht eingegangene Stellung-
nahmen berücksichtigt werden. 

    

1.11 Fördern & Wohnen 
(f+w) 

09.11. Es können nur fristgerecht eingegangene Stellung-
nahmen berücksichtigt werden. 

    

1.12 Handwerks- 

Kammer 

 

25.10. Wir nehmen Bezug auf den Entwurf des Wandsbe-
ker Wohnungsbauprogramms 2023. Grundsätzlich 
bestehen hinsichtlich der Aufnahme der neuen Po-
tenzialflächen seitens der Handwerkskammer Ham-
burg keine Bedenken. 
 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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2. Datenblätter (Steckbriefe) 

2.1 Behörde für Stadt-
entwicklung und 
Wohnen (LP, WSB, 
WoK) 

 

s.o. S. 22 Wandsbeker Marktstraße 63-65 
 Für einen Großteil der Fläche gilt nicht nur der ge-
nannte BP Wandsbek 22, sondern auch der BP 
Wandsbek 59/Marienthal 20 (Textbebauungsplan). 
Der BP Wandsbek 85 ist zwischenzeitlich eingelei-
tet worden, die GA hat am 23.09.2022 stattgefun-
den; dies wäre zu aktualisieren.  
 
S. 24 Ellerneck, Feldlerchenweg  
Sollte eine private Bodenordnung nicht umsetzbar 
sein, sollte der Einsatz einer Umlegung geprüft wer-
den.  
 
S. 25 Stein-Hardenberg-Str./Sonnenredder/Zent-
rum-ZOB  
Die BSW bittet um Aufnahme des südlich des Bahn-
hofs gelegenen Wohnquartiers, das ebenfalls im 
Rahmenplan untersucht wurde. Dazu könnte die El-
lipse vergrößert werden. Ein Anhaltpunkt für die 
Größe ist die Gebietsabgrenzung des Rahmenplan-
verfahrens (s. Anlage 2). Die Flächen auf den Sei-
ten 64 f. können ebenfalls in der Fläche auf S. 25 
zusammengefasst werden.  
Zu gegebener Zeit, d.h. nach Vorlage einer konkre-
ten Planung, sollte geprüft werden, ob einzelne Teil-
flächen am zweckmäßigsten durch Umlegung oder 
vereinfachte Umlegung neu geordnet werden könn-
ten.  
 
S. 27 Meiendorfer Straße 47  
Der dort geltende BP ist Rahlstedt 26, nicht 
Rahlstedt 16. Die Abgrenzungen der Fläche auf der 
mittleren und der rechten Abbildung stimmen nicht 
überein, diese sollten angepasst werden.  
 
S. 29 Weißenseestraße  
Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Abgrenzung 
der Potenzialfläche so kleinflächig erfolgt und nur 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich ergänzt 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend angepasst. 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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(x) 
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zwei Gebäude umfasst. Es sollte geprüft werden, ob 
in der bestehenden Siedlung weitere (Nachverdich-
tungs-)Potenziale gegeben sind.  
Bitte in der Rubrik „Restriktionen/Bemerkungen“ er-
gänzen: „Liegt im ehemaligen Fördergebiet des 
Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung 
(RISE) Hohenhorst“.  
 
S. 30 Wilmersdorfer Straße  
Die zulässige Geschossigkeit nach geltendem Plan-
recht ist nicht korrekt wiedergegeben (im Text steht 
„eingeschossig“, obwohl W2o eine zweigeschos-
sige Bebauung erlaubt). Auf einem Streifen entlang 
der Straße gilt der TB 380 von 1957, der dort von 
Bebauung freizuhaltende (Vorgarten-)Flächen fest-
setzt, dies sollte ergänzt werden.  
Bitte in der Rubrik „Restriktionen/Bemerkungen“ er-
gänzen: „Liegt im ehemaligen Fördergebiet des 
Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung 
(RISE) Hohenhorst“.  
 
S. 31 Harksheider Straße 12  
Die zulässige Geschossigkeit nach geltendem Plan-
recht ist nicht korrekt wiedergegeben (im Text steht 
„eingeschossig“, obwohl im Plan WA II o festgesetzt 
ist). Die  
Abgrenzungen der Fläche auf der mittleren und der 
rechten Abbildung stimmen nicht überein, diese 
sollten angepasst werden.  
 
S. 32 Immenstieg, Immenkoppel  
Da die Gebäude auf den beiden westlichen Baufel-
dern bereits errichtet sind, erscheint die Aufnahme 
aller drei Teilflächen in das Wohnungsbaupro-
gramm nicht sinnvoll. Faktisch liegt nur bei der öst-
lichen Teilfläche ein bauliches Potenzial vor. Es 
sollte im Steckbrief zudem der recht umfangreiche 
Baumbestand auf dieser Fläche erwähnt werden.  
 
S. 33 Frahmreder 55  

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend angepasst. 

 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend angepasst. 

 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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Die Fläche liegt im Geltungsbereich der Änderung 
des Baustufenplans Sasel zur Umstellung von be-
sonders geschützten Wohngebieten nach BPVO in 
reine Wohngebiete nach BauNVO. Dies könnte ggf. 
im Steckbrief erwähnt werden. Die Abgrenzungen 
der Fläche auf der mittleren und der rechten Abbil-
dung stimmen nicht überein, diese sollten ange-
passt werden.  
 
S. 34 Stüffelring  
Bei der Beschreibung des geltenden Planrechts 
sollte dargestellt werden, dass für die eigentliche 
Potenzialfläche keine Baugrenzenfestsetzung be-
steht. Die jetzigen Formulierungen suggerieren, 
dass hier Baurecht für Wohnungsbau besteht, die 
Fläche selbst ist jedoch als Stellplatzfläche festge-
setzt.  
 
S. 40 Hasselbrookstr. 6 / Conventstr. 24-30  
Bitte in der Rubrik „Restriktionen/Bemerkungen“ er-
gänzen: „Liegt im Gebiet der Sozialen Erhaltungs-
verordnung (SozErhVO) Eilbek. Sollte bestehender 
Wohnraum von den Planungen betroffen sein, wäre 
eine Genehmigung nach der SozErhVO erforder-
lich.“  
 
S. 48 Brauhausviertel  
Die Abgrenzungen der Fläche auf der mittleren und 
der rechten Abbildung stimmen nicht überein, diese 
sollten angepasst werden.  
 
S. 52 Königsländer Quartier  
Die BSW regt an, dass bei der Schaffung von 
neuem Planrecht frühzeitig die Möglichkeit in den 
Blick genommen wird, Teilbereiche ggf. durch Um-
legung neu zu ordnen. Im Übrigen wird bzgl. dieses 
Steckbriefes auf die Stellungnahmen der BSW zu 
den beiden letzten Wohnungsbauprogrammen ver-
wiesen.  
 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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S. 57 Walddörferstr. 249  
Baubeginn wird nicht ab 2023 möglich sein, da eine 
rückwärtige Anbindung des Grundstücks für Stell-
plätze erforderlich ist. Diese Anbindung wird erst mit 
Herstellung der Schule ca. 2026 möglich sein. Nach 
fertiggestellter Schulplanung 2024 können voraus-
sichtlich die konkretisierenden Planungen für den 
Wohnungsbau und anschließend evtl. vorgezogene 
Maßnahmen erfolgen.  
 
S. 58 Wandsbeker Allee 53-55  
Der Anteil des öffentlich geförderten Wohnungs-
baus sollte mind. 35% betragen 
 
S. 64 Stein-Hardenberg-Str. (östl. HNr. 40)  
Siehe Anmerkungen zu S. 25 Stein-Hardenberg-
Str./Sonnenredder/Zentrum-ZOB  
 
S. 65 Stein-Hardenberg-Str./Sonnenweg  
Siehe S. 25 Stein-Hardenberg-Str./Sonnenred-
der/Zentrum-ZOB  
 
S. 76 Öjendorfer Damm 79ff.  
Lt. Angabe: Positiver Bauvorbescheid vorliegend 
und Realisierbarkeit/Baubeginn möglich 2022ff. Da 
noch keine Baugenehmigung vorliegt, ist doch ver-
mutlich eine Realisierbarkeit erst ab 2023ff. mög-
lich.  
 
S. 83 Berner Heerweg  
Anteil des öffentlich geförderten Wohnungsbaus 
sollte mind. 35% betragen.  
 
S. 86 Neusurenland – Berner Heerweg  
Falls sich der Bauantrag in Prüfung befindet, sollte 
das vermerkt werden.  
 
S. 112 Nordlandweg und zu S. 116 Zellerstraße  

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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(s.o.) 

 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 
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Beide Verfahren mit aktuell gleichem Verfahrens-
stand bitte prüfen/anpassen und ebenfalls Jahr der 
Realisierbarkeit beider Verfahren prüfen.  
 
S. 119 Flughafenstr. 89  
Zu Verfahrensstand: lt. aktueller Konfliktliste: TöB-
Beteiligung für 4. Quartal 2022 geplant, bitte aktua-
lisieren.  
 
S. 121 Dorfkoppel  
Baugenehmigung ereilt (2018). Ist diese noch gül-
tig?  
 
S. 122 Heegbarg 10  
Bitte Umgriff in den Plandarstellungen überprüfen. 
Die Potenzialfläche befindet sich östlich neben dem 
Bürogebäude.  
 
S. 126 Wentzelplatz 5-9  
Bauantrag zwischenzeitlich genehmigt?  
 
S. 131 Farmsener Landstr. 75  
Bauantrag zwischenzeitlich genehmigt?  
 
S. 135 Lohe  
Konkreten Stand vorhabenbezogenen B-Planver-
fahrens Duvenstedt 18 bitte ergänzen. 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend ergänzt 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

  

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 
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2.2 Behörde f. Umwelt, 
Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft 
(BUKEA) 

s.o. Neue Flächen:  
Dammwiesenstraße 10: 

Ergänzungen unter dem Punkt „Restriktionen/Be-
merkungen“ 

VI-Betroffenheit: Eingriffe lösen Kompensationser-
fordernis aus Freihaltung des rückwärtigen Flur-
stücks  

Grundstück grenzt an die Rahlau, 5 m Gewässer-
randstreifen erhalten  
 

 

 

 

 

Hinweis: VI = Volksinitiative Stadtgrün 

 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 
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Ellerneck, Feldlerchenweg 
Ergänzung unter dem Punkt „Restriktionen/Bemer-
kungen“: Geringe Flurabstände zur Grundwasser-
oberfläche (≤ 2,0 m) sind in den nördlichen Flächen 
zu beachten.  
 
Stein-Hardenberg-Str. / Sonnenredder / Zentrum-
ZOB: Ergänzung unter dem Punkt „Restriktio-
nen/Bemerkungen“: Die Gewässerkundliche Mess-
stelle (Nr. 870) im Planbereich gilt es zu erhalten.  

Durchgrünung des Quartiers gem. Rahmenplan Fo-
kusraum Tonndorf berücksichtigen  

Die beiden hier befindlichen Unterführungen sind 
bei Starkregen kritische Schwachstellen und müs-
sen sorgfältig betrachtet werden. Im Rahmen einer 
Nachverdichtung sind die Auswirkungen eines zu-
sätzlichen Oberflächenabflusses zu evaluieren und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr vorzusehen.  
 
Immenstieg / Immenkoppel 
Ergänzungen unter dem Punkt „Darstellungen im 
LaPro“: Grüne Wegeverbindung  
Ergänzungen unter dem Punkt „Restriktionen und 
Bemerkungen“: Über Flurstück 5082 verläuft eine 
Grüne Wegeverbindung gem. LaPro. Diese ist im 
Rahmen der Nachverdichtung zu berücksichtigen  
 
Frahmredder 55 
Ergänzungen unter dem Punkt „Restriktionen und 
Bemerkungen“: Beachtlicher Baumbestand auf dem 
Flurstück  
 
Alte Flächen:  
Seite 48: Wandsbek-Kern/Brauhausviertel 
Bitte um Erstellung eines Luftschadstoffgutachtens  
 
Seite 115: Wiesenredder 85 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

Dies obliegt dem weiteren Verfahren 

 

 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Hinweis ist unter „weitere Handlungs-
schritte“ enthalten 
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Für die vorgesehene Bebauung im Rahmen des B-
Planverfahrens Rahlstedt 135 ist eine Änderung 
des Landschaftsschutzes erforderlich. Das Verfah-
ren wurde bisher noch nicht begonnen.  
 
Seite 124: Poppenbüttler Landstr. 1 
Die für die Umsetzung des B-Plans Poppenbüttel 
45/Wellingsbüttel 18 erforderliche Änderung des 
Landschaftsschutzes ist zurzeit im Verfahren.  
 
Seite 130: Buchenkamp / Eulenkrugstraße 
Der Landschaftsschutz wurde für den Bebauungs-
plan Volksdorf 46 bereits aufgehoben, Verordnung 
vom 15. September 2020 (HmbGVBl. S. 483).  
 
Seite 134: Walddörfer, Fiersbarg, Sportplatz 
BUKEA Hinweis, Prüfung Energiefachbelange 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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2.3 BWI  

 

 Neue Potenzialflächen  
Gegen die neu vorgeschlagenen Flächen bestehen 
aus Sicht der BWI keine grundsätzlichen Einwände. 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 
 

 

x 
 

2.4 BVM s.o. Gustav-Adolf-Str. 11, 13, 14, Seite 42, 43 / Am Ho-
hen Feld 17 / Barsbütteler Straße 12-14 / Berliner 
Platz (EKZ) / Denksteinweg 14-16, Seite 
42/43/68/69/71/73  
In Höhe der Potenzialflächen ist eine zusätzliche 
Bushaltestelle auf der Linie 261 (Planungstitel „Gus-
tav-Adolf-Straße 11“) geplant. Ggf. kann diese mit 
der neuen Wohnbebauung synchronisiert werden.  
Die Linie 35 ist jetzt im Übrigen die Expressbuslinie 
X35.  
 
Seite 22 Wandsbeker Marktstraße 63 – 65, Quarree 
Q4,  
Die Entfernung zur S Wandsbeker Chaussee be-
trägt ca. 450 m.  
Im Bereich der Potenzialfläche ist künftig eine Fahr-
bahnrandhaltestelle „U Wandsbek Markt“ als Ent-
lastung der bestehenden Busanlage vorgesehen. 
 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

 

Die Hinweise werden z.K. genommen 
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Seite 22/53 Wandsbeker Marktstraße 63 – 65, 
Quarree Q4/Lengerckestr./Lengerckestieg,  
Die Potenzialflächen grenzen unmittelbar an die 
Bahnanlagen der U-Bahnlinie U1. 
Hinsichtlich geplanter Bebauung in direkter Nach-
barschaft zu den U-Bahn-Anlagen der Hochbahn 
sind insbesondere bautechnische Fragen zur Absi-
cherung des U-Bahnbetriebes sowie der U-Bahn-
Anlagen zu klären und zu regeln. Dieses betrifft u. 
a. Abstände von Baugrubenverbau sowie von Grün-
dungskörpern zur U-Bahnanlage. Für die Planung 
ist ein ausreichender Schall- und Erschütterungs-
schutz einzuhalten, und zwar unter der Berücksich-
tigung des derzeitigen sowie zukünftigen U-Bahn-
Verkehrs. Hierbei ist von einer Taktung von 90 Se-
kunden auszugehen. Einzelheiten insbesondere 
hinsichtlich Absicherung und Sicherung der U-
Bahn-Anlagen sowie des U- Bahnbetriebes sind mit 
der Hochbahn abzustimmen. Es wird um eine ent-
sprechende Beteiligung der Hochbahn in Folgever-
fahren gebeten.  
 
Seite 23 Dammwiesenstraße 10,  
Es werden die Buslinien M27, 167 und 567 genannt. 
Diese verkehren jedoch im Bereich des ZOB Bf. 
Tonndorf in ca. 1.000 m Entfernung. Die Potential-
fläche befindet sich daher nicht mehr im Einzugsbe-
reich des ZOB Bf. Tonndorf. 
 
Seite 24 Ellerneck, Feldlerchenweg,  
Ca. 350 m nördlich befindet sich die Bushaltestelle 
Am Pulverhof. Hier verkehrt die M9.  
 
Seite 25 Stein-Hardenberg-Straße / Sonnenredder 
/ Zentrum-ZOB,  
Im Zuge dieser Projektentwicklung sollte aufgrund 
der direkten Anbindung des Vorhabens an den 
ÖPNV alternative, klimagerechte Mobilitätsange-
bote/ -konzepte mitgeplant werden, um den Bedarf 
und die Anzahl an neuen Stellplätzen sowie das 

 

 

Dies obliegt dem Baugenehmigungsverfah-
ren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 
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MIV-Aufkommen zu reduzieren. Aufgrund der Nähe 
zum ZOB Bf. Tonndorf und der Betroffenheit der Be-
lange des Busverkehrs wird bei Entwicklung der Po-
tenzialfläche um eine enge Abstimmung mit dem 
HVV und den Verkehrsunternehmen gebeten. 
  
Seite 25 + 64 Bahnhof Tonndorf,:  
Für die Flächen im Bereich Tonndorf liegt ein Ge-
mengengelage an Planungsideen / -wünschen vor:  
BE-Fläche der DB für S4, Verlagerungsfläche Bus-
anlage der HHA und städtebauliche Entwicklung 
des Bahnhofsvorplatzes des OD. Die Planungen 
des Bezirks an dieser Stelle bedürfen (auch wenn 
sie erst für 2030ff vorgesehen sind) entsprechend 
hoher Abstimmung.  
 
Seite 26 Jahnkeweg,  
In ca. 400 m Entfernung befindet sich die Bushalte-
stelle Heukoppel. Hier verkehren die M8 und die 
118.  
Es sind bauzeitliche Einschränkungen im Bereich 
"Heukoppel" durch den Bau der U 5 zu erwarten.  
 
Seite 28 Theodor-Storm-Str. 7-9,  
In ca. 200 m Entfernung befindet sich die Bushalte-
stelle Theodor-Storm-Straße, an der die Linie 162 
verkehrt. In ca. 500 m Entfernung liegt die Bushal-
testelle Amtsstraße, an der Linien M29, 162 und 
562 verkehren.  
 
Seite 30 Wilmersdorfer Straße 16 – 20,  
Ergänzend zu den bereits aufgeführten Linien soll-
ten noch die Linien X11, X35, M11, M29 und 162 
erwähnt werden, die an der in ca. 600 m Entfernung 
liegenden Bushaltestelle Potsdamer Straße verkeh-
ren.  
 
Seite 31 Harksheider Straße 12,  
Hier ist die in 1.750 m Entfernung liegende S Pop-
penbüttel aufgeführt. Die Potenzialfläche befindet 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis (Anm. Gemengelage) wird z.K. 
genommen 

 

 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend ergänzt. 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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sich nicht mehr im Einzugsbereich der Schnellbahn-
haltestelle.  
 
Seite 32 Immenstieg, Immenkoppel,  
Hier ist die in ca. 1.500 m Entfernung liegende U 
Fuhlsbüttel Nord aufgeführt. Auch diese Potenzial-
fläche befindet sich nicht mehr im Einzugsbereich 
der Schnellbahnhaltestelle.  
Die Markierung scheint im Lageplan nicht korrekt 
verortet zu sein, das Gebiet müsste nördlicher lie-
gen.  
 
Seite 34 Stüffelring 50 – 52,  
Hier ist die in ca. 1.500 m Entfernung befindliche U 
Hoisbüttel aufgeführt. Hier gilt ebenfalls, dass sich 
die Potenzialfläche nicht mehr im Einzugsbereich 
der Schnellbahnstation befindet.  
 
Seite 44: Hammer Straße,  
Unter Bemerkungen ist der Hinweis auf ein erforder-
liches B-Plan-Verfahren gegeben. Das B-Plan-Ver-
fahren läuft bereits. Die Teilfläche liegt im Geltungs-
bereich des B-Plan-Entwurfs "Marienthal 36". Es 
sollte hier eine textliche Anpassung vorgenommen 
werden. 
Eine Ertüchtigung der bestehenden nördlichen Gü-
terumgehungsbahn (nGUB) sowie ihr zweigleisiger 
Ausbau (soweit möglich) sind laut Koalitionsvertrag 
vorgesehen. Hierzu wird derzeit eine Machbarkeits-
studie zur möglichen Nutzung der nGUB für den 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Rahmen 
des Dialogforums Schiene Hamburg-Altona durch-
geführt. In diesem Sinne kann es sein, dass zumin-
dest Teile dieser Flächen für einen Ausbau der 
nGUB benötigt werden.“ Der Hinweis auf den poten-
ziellen 2-gleisigen Ausbau ist unter Restriktionen 
mitzuführen.  
 
Ahrensburger Str. 95 ff./Holstenhofweg, Seite 46  

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend angepasst 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend aktualisiert 
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Im Straßenzug Holstenhofweg/ Ölmühlenweg soll 
künftig eine Buslinie verkehren, die in Höhe der Po-
tenzialfläche eine Haltestelle benötigen würde. 
 
Brauhausviertel/Stephanstraße 15 / Wandsbeker 
Königstraße 62-64, Seite 48/54/59  
Die genannte Buslinie 271 besteht nicht mehr.  
 
Lengerckestr./Lengerckestieg, Seite 53  
Im Bereich des rechtsgültigen B-Plans ist eine zu-
sätzliche Bushaltestelle (Planungstitel „Wandsbe-
ker Alleebrücke“) vorgesehen.  
 
Stein-Hardenberg-Straße östl. HNr. 40, Seite 64  
Aufgrund der Nähe zum ZOB Bf. Tonndorf und der 
Betroffenheit der Belange des Busverkehrs wird bei 
Entwicklung der Potenzialfläche um eine enge Ab-
stimmung mit dem HVV und den Verkehrsunterneh-
men gebeten.  
 
Stein-Hardenberg-Straße/Sonnenweg, Seite 65  
Für eine künftige Buslinie ist eine Haltestelle im Be-
reich der Potenzialfläche (bzw. zwischen Sonnen-
weg und Euckenstraße) erforderlich.  
 
Vom-Berge-Weg, Seite 88  
Bei Entwicklung der Potenzialfläche ist im Zusam-
menhang mit der Neuplanung Überliegebe-
reich/Kehre Busverkehr U Farmsen eine Abstim-
mung notwendig.  
 
Am Stühm Süd Nr. 63-67, Seite 89  
Buslinie 173 ist nicht mehr aktuell. Stattdessen Met-
robuslinie 18.  
 
Buschrosenweg 93-95, Seite 91  
Buslinien 37 und 173 sind nicht mehr aktuell. Statt-
dessen Metrobuslinie 18.  
 
Fabriciusstr. 4-8/Bramfelder Chaussee 5 ff.Seite 92  

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 
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Buslinien 37, 166 und 173 sind nicht mehr aktuell. 
Stattdessen Metrobuslinie 18. In der Bramfelder 
Chaussee ist eine Neuordnung der Haltestelle bei 
einem anstehenden Umbau vorgesehen. Die Halte-
stelle Heinrich-Helbing-Straße könnte durch zwei 
Haltestellen Höhe Fabriciusstraße und Höhe Hell-
brookkamp ersetzt werden.  
 
Ilenkruut (neben Hausnummer 43), Seite 94  
Buslinien 37, 166 und 173 sind nicht mehr aktuell. 
Stattdessen Metrobuslinie 18.  
 
Moosrosenweg, Seite 95  
Buslinien 37, 166 und 173 sind nicht mehr aktuell. 
Stattdessen Metrobuslinie 18.  
 
Mützendorpsteed, Seite 96  
Buslinie 173 sind nicht mehr aktuell. Stattdessen 
Metrobuslinie 18.  
 
Borchertring 34-38, Seite 98  
Im Borchertring wird eine Buslinie geplant, die im 
Bereich der Potenzialfläche ihre Endhaltestelle 
hätte.  
 
Alter Zollweg, Seite 105  
Die Buslinie 271 besteht nicht mehr, stattdessen 
verkehrt dort die Metrobuslinie 16. Im Bereich der 
Potenzialfläche ist eine zusätzliche Bushaltestelle 
(Planungstitel „Althagener Weg“) vorgesehen.  
 
EKZ Großlohering, Seite 107  
Statt der Metrobuslinie 9 verkehrt hier mittlerweile 
die Metrobuslinie 26. Die Potenzialfläche ist mit den 
Belangen des Busverkehrs (Kehre, Haltestellen) 
abzustimmen. 
 
Hegeneck/Kielkoppelstraße/Schwarzenbeker 
Ring/Wiesenredder 85, Seite 108/110/113/115  

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 
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Die Linie 35 ist mittlerweile die Expressbuslinie X35 
und die Stadtbuslinie 164 wurde durch die Stadt-
buslinie 562 ersetzt.  
 
Poppenbütteler Landstraße 1, Seite 124  
Im Straßenzug Wellingsbütteler Weg/Poppenbütte-
ler Landstraße wird eine Buslinie geplant mit Halte-
stellen Höhe Poppenbütteler Landstraße 20 und 
Rehmkoppel 
 
Wentzelplatz 5-9, Seite 126  
Die Busanlage S Poppenbüttel benötigt eine Erwei-
terung/Entlastung im direkten Umfeld. Eine Abstim-
mung ist unbedingt angeraten.  
 
Fiersbarg/Fiersbarg, Sportplatz, Seite 133, 134  
Auch wenn nicht unmittelbar vorgesehen, sollte in 
der Straße Fiersbarg bei weiterer Nachverdichtung 
in diesem Bereich Busverkehr möglich bleiben. 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 
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x 

 

 

x 

 

x 

 

2.5 Finanzbehörde / 
Landesbetrieb Im-
mobilienmanage-
ment u. Grundver-
mögen (LIG) 

s.o. Ellerneck, Feldlerchenweg  
Enger Austausch zum B-Plan To35 zwischen LIG, 
BA W und Erbbauberechtigten. 
 
Stein-Hardenberg-Str. / Sonnenredder / Zent-
rum-ZOB  
Gekoppelt mit der Stein-Hardenberg-Str. östl. Nr. 
40. Abschluss des Rahmenplans Tonndorf. 
 
Theodor-Storm-Straße 7-9 
Tippfehler: „Theodor-Strom-Straße 7-9“ 
 
Treudelberg  
Landwirtschaftliche Fläche (Flurstück 3561) Grenzt 
an die Straße. Kleine Teile vom Flurstück 6998 und 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend korrigiert. 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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873 in VV-Straßenbau sind vermietet an Privatper-
son. 
 
Am-Stühm-Süd  
Ergänzung: Bauvorbescheid liegt vor (25.10.2021). 
Auf dem Grundstück „Am Stühm-Süd 63-65“ sollen 
114 Wohneinheiten und eine Kita entstehen (72 frei-
finanzierte WE und 42 WE im 1. Förderweg, davon 
5 WA-Wohnungen). 

 

 

Der Steckbrief wird entsprechend aktualisiert. 

 

 

x 

 
 

 

2.6 BKM (K3, Denk-
malamt) 

 

s.o. Die Stellungnahme des vergangenen Jahres zum 
Steckbrief Kielkoppelstraße wurde nicht umge-
setzt.  
 
VORHANDENE POTENZIALFLÄCHEN:  
Kielkoppelstraße  
Bei der benachbarten Ev.-Luth. Dankeskirche 
(Kielkoppelstraße 51, 53) handelt es sich gemäß § 
4 DSchG (Denkmalschutzgesetz vom 5. April 2013 
(HmbGVBl S.142)) um ein geschütztes Denkma-
lensemble. Gemäß §§ 8, 9, 10, 11 DSchG sind 
Veränderungen genehmigungspflichtig. Wie be-
reits in der Stellungnahme zum Wohnungsbaupro-
gramm 2022 erwähnt, ist der Umgebungsschutz 
zwingend zu beachten. Wir bitten um einen ent-
sprechenden Vermerk im Flächensteckbrief.  
 
NEUE POTENZIALFLÄCHEN:  
Wandsbeker Marktstraße 63, 65, Quarree Q4  
Beim Kaufhaus (Wandsbeker Marktstraße 63, 65) 
handelt es sich gemäß § 4 DSchG (Denkmal-
schutzgesetz vom 5. April 2013 (HmbGVBl S.142)) 
um ein geschütztes Baudenkmal. Gemäß § § 8, 9, 
10, 11 DSchG sind Veränderungen genehmi-
gungspflichtig. Dies betrifft auch Umnutzungen 
(S.4, Grobabstimmungspapier). Wir bitten um ei-
nen entsprechenden Vermerk im Flächensteck-
brief.  
 
Stein-Hardenberg-Str. / Sonnenredder / Zentrum-
ZOB  

Der Hinweis wurde in 2021 lediglich z.K. ge-
nommen, da dieser keine einschränkenden 
Auswirkungen für das Potential darstellte 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird unter Bemerkungen aufge-
nommen 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird unter Bemerkungen aufge-
nommen 

 

 

 

 

 

(x) 

 

 

 

 

x 

 

 

 
x 

 

 

 

  



Lfd. 
Nr. 

Behörde /sonstige 
Träger öff. Belange 

 
Inhalt der Stellungnahme Vorschlag 

wird berücks.  zur 

 Ja Nein Kenntnis 

 

Seite 23 

Beim angrenzenden Objekt Stein-Hardenberg-
Straße 68 (Tonndorfer Kirche, konstituierender Teil 
des Ensemble Tonndorfer Kirche mit Gemeinde-
haus/Pastorat) handelt es sich gemäß § 4 DSchG 
(Denkmalschutzgesetz vom 5. April 2013 
(HmbGVBl S.142)) um ein geschütztes Baudenk-
mal. Gemäß §§ 8, 9, 10, 11 DSchG sind Verände-
rungen genehmigungspflichtig. Die denkmalrechtli-
chen Belange sind zu beachten, insbesondere 
kommt hier der gesetzliche Umgebungsschutz zum 
Tragen. Wir bitten um einen entsprechenden Ver-
merk im Flächensteckbrief. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird unter Bemerkungen aufge-
nommen 

 

 

 

 
 

x 

 

 
2.7 Handwerks- 

Kammer 

s.o. Zu der Potenzialfläche „Stein-Hardenberg-Str. / 
Sonnenredder / Zentrum- ZOB“ haben wir allerdings 
folgende Anmerkungen: In dem Bereich der Kern-
gebiete entlang der Tonndorfer Hauptstraße bzw. 
des Sonnenwegs sind ebenfalls Handwerksbe-
triebe angesiedelt. In der Tonndorfer Hauptstraße 
47 ist, gem. den Angaben in unserer Handwerks-
rolle, ein Installateur und Heizungsbauer ansässig. 
Die Betriebe und dessen Fortbestand sind bei allen 
Entwicklungen umfassend zu berücksichtigen. Dar-
über hinaus sollte in dem Feld „Derzeitige Nutzung/ 
Bestand“ ein Hinweis auf die gewerblichen Nutzun-
gen ergänzt werden. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

Der Steckbrief wird diesbezüglich entspre-
chend ergänzt 

 

 

 

 

 

 

 

 

(x) 

  
 

 

x 
 

3. Tabelle 

3.1 BVM s.o. In der tabellarischen Übersicht ab Seite 138 sollte 
bei > 100 WE unter "weitere Handlungsschritte" der 
generelle Hinweis auf ein Mobilitätskonzept / eine 
verkehrstechnische Untersuchung mit aufgenom-
men werden.  
- Ebenfalls sollte der generelle Hinweis in der Ta-
belle mit aufgenommen werden, dass im Einzugs-
bereich von Schnellbahnhaltestellen ein reduzierter 
Stellplatzschlüssel maßgeblich sein sollte.  

Dem Hinweis wird nicht gefolgt, ein Hinweis 
im Steckbrief wird als ausreichend erachtet 

 

 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt, da eine pau-
schale Abminderung unter dem Vorbehalt des 
konkreten Vorhabens steht 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, muss aber 
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- Ggf. könnte in der tabellarischen Übersicht auch 
auf die Lage an einer Magistrale hingewiesen wer-
den, da die Entwicklung an diesen Achsen städte-
baulich bedeutsam ist. 

im Kanon der gesamtbezirklichen Überlegun-
gen aufgenommen werden. Der Bezirk 
Wandsbek definiert die Form der Tabelle nicht 

x 
 

4. weitere Anmerkungen (Allgemeines) 

4.1 Behörde für Stadt-
entwicklung und 
Wohnen (LP, WSB, 
WoK) 

s.o. In Abstimmung mit den Ämtern LP, WSB und dem 
WoK wird hiermit eine gemeinsame Stellungnahme 
der BSW gegenüber dem Bezirksamt abgegeben. 
Die Stellungnahme der BSW zum bezirklichen 
Wohnungsbauprogramm beinhaltet nicht die Zu-
stimmung zu jeder einzelnen Fläche, auch präjudi-
ziert sie insbesondere nicht Änderungen von F-Plan 
und LaPro. Einige Potenzialflächen liegen ganz o-
der teilweise auf „Gewerblichen Bauflächen“, „Ge-
mischten Bauflächen“, „Flächen für den Gemeinbe-
darf“ oder auch „Grünflächen“ des FNP. Die Abstim-
mungen zu Einzelflächen bedürfen weiterer eigen-
ständiger Verfahren. Die Entscheidungen über F-
Plan- und LaPro-Änderungen werden weiterhin im 
Rahmen von Grobabstimmungen durch die 
BSW/BUKEA gefällt.  
Auch hinsichtlich von Nutzungsänderungen im Rah-
men von erforderlichen B-Planverfahren zur Mobili-
sierung vorgeschlagener Potenziale wird darauf 
verwiesen, dass eine Zustimmung für Einzelflächen 
erst im Rahmen der Grobabstimmung der jeweili-
gen Bebauungsplanverfahren erfolgen kann. Die 
aufgelisteten Flächenpotenziale werden als sinn-
volle programmatische Aussagen für eine weiterge-
hende detaillierte Prüfung im Rahmen rechtlich vor-
geschriebener Verfahren verstanden.  

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

  
x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
 

4.2 Behörde f. Umwelt, 
Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft 
(BUKEA) 

s.o.  1.0 Allgemeines  
Die Zustimmung der BUKEA zum bezirklichen Woh-
nungsbauprogramm beinhaltet nicht die Zustim-
mungen zu jeder einzelnen Fläche, auch präjudi-
ziert sie insbesondere nicht Änderungen von Flä-
chennutzungsplan (FNP) und Landschaftspro-
gramm (LaPro). Die Entscheidung über FNP- und 
LaPro-Änderungen werden weiterhin im Rahmen 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 
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von Grobabstimmungen von BSW und BUKEA ge-
fällt. Auch ersetzt diese Stellungnahme inhaltlich 
nicht die Stellungnahmen laufendender oder anste-
hender Bebauungsplan- Verfahren (B-Plan Verfah-
ren). 
 
1.1 Grünes Netz und Volksinitiative „Hamburgs 
Grün erhalten“ (Drs. 21/16980) / Vertrag für Ham-
burgs Stadtgrün (Drs. 21/01547)  
Das „Grüne Netz Hamburgs“ ist zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Es dient neben der Funktion als 
landschaftsorientiertes Gliederungselement des 
Siedlungsraumes als städtischer Erholungsraum, 
als ökologisch wirksame Biotopvernetzung, als 
stadtklimatischer Schutz- und Entwicklungsraum 
und als grüne Wegeverbindung für den Fuß- und 
Radverkehr. Im April 2019 haben die Regierungs-
fraktionen SPD und Grüne eine Vereinbarung mit 
der Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“ ge-
schlossen (Drucksache 21/16980 vom 24. April 
2019, beschlossen am 08. Mai 2019). Die Verein-
barung zielt auf den Erhalt und die Sicherung des 
Stadtgrüns, um einerseits die naturschutzfachlichen 
Werte und andererseits die Lebensqualität der 
Hamburgerinnen und Hamburger zu fördern. Dar-
über hinaus wurde der Abschluss eines Vertrages 
für Hamburgs Stadtgrün zwischen Senatsbehörden 
und den Bezirken sowie anderen städtischen Trä-
gern der Grünentwicklung (Drucksache 21/01547 
vom 17. Juni 2021, beschlossen am 22. Juni 2021) 
vereinbart. Mit dem Vertrag verpflichten sich die 
Vertragspartner auf eine eigenverantwortliche und 
aktive Umsetzung der folgenden wesentlichen 
Ziele:  
- die Flächenkulisse des Grünen Netzes Hamburg 
in der inneren Stadt bis einschließlich des 2. Grünen 
Ringes künftig von Bebauung freizuhalten, wobei 
einschränkende Hinweise zu beachten sind und das 
Grüne Netz weiterzuentwickeln sowie: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 
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- den vorhandenen Bestand an öffentlichen Grün-
und Erholungsanlagen grundsätzlich nicht für bauli-
che Entwicklung in Anspruch zu nehmen  

- Darüber hinaus wurde im Vertrag mit den beteilig-
ten städtischen Unternehmen eine verstärkte Ge-
bäudebegrünung vereinbart.  
Bei sämtlichen Projekten sind daher die o.g. Druck-
sachen zu beachten. Minimierung von Flächenver-
siegelung, Grünerhalt, Verbesserung der Naturqua-
lität sind stärker zu beachten. Bei der Entwicklung 
neuer Quartiere sind regelhaft neue öffentliche 
Grünanlagen zu schaffen, sofern sie nicht direkt an 
öffentlichen großen Parkanlagen liegen. 
 
1.2 Qualitätsoffensive Freiraum  
Weiterhin soll die Entwicklung neuer Wohnungs-
bauflächen mit der Verbesserung von Freiraumqua-
litäten, der sog. „Qualitätsoffensive Freiraum“ erfol-
gen. Der strategische Planungsansatz steht dafür, 
Freiraumqualitäten auch in einer kompakter wer-
denden Stadt zu erhalten und weiter zu entwickeln. 
Bauliche Verdichtung soll immer mit einer Verbes-
serung der Qualitäten von öffentlichen und privaten 
Freiräumen in den Quartieren einhergehen, um 
gleichzeitig einen „grünen Mehrwert“ für alle zu er-
zielen. Angestrebt wird eine urbane Dichte mit ho-
her Freiraumqualität. 
Die Einbindung neuer Wohnquartiere in das „Grüne 
Netz“ Hamburg und die „Qualitätsoffensive Frei-
raum“ sind wesentliche Qualitätsmerkmale für eine 
nachhaltige Wohnstandort-Entwicklung. Sie sind 
mehr denn je als wichtige Faktoren in das Woh-
nungsbauprogramm einzubeziehen und deshalb 
auch in der Einführung bzw. den Zielsetzungen an-
zuführen. 
 
1.3 Dach- und Fassadenbegrünungs-Strategie  
Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist 
neben der Reduktion der Treibhausgasemissionen 
zentrales Ziel der Klimapolitik des Senats und die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 
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Etablierung von Gründächern bleibt daher ein wich-
tiges Ziel.  
Mit der Drs. 20/11432 (Gründachstrategie für Ham-
burg – Zielsetzung, Inhalt und Umsetzung) hat sich 
Hamburg seit 2014 verpflichtet, im Rahmen der kli-
magerechten Stadtentwicklung, die die Zielsetzun-
gen der Klimafolgenanpassung und des Klima-
schutzes verfolgt, die Gründachfläche in Hamburg 
erheblich zu erhöhen. Bei jedem Verfahren (B-Plan, 
Bau- und Plangenehmigung) soll geprüft werden, 
ob eine intensive oder extensive Dachbegrünung 
bei den jeweiligen Bauvorhaben umsetzbar ist. Be-
sonderer Wert liegt dabei auf der Erhöhung der Le-
bensqualität, durch die Erschließung von Dachflä-
chen als nutzbare Freiräume (Freizeit-, Sport- und 
Spielflächen, Naturerlebnis, Ruhezonen, soziales 
Miteinander). Bis Ende 2024 unterstützt der Senat 
den freiwilligen Bau von Gründächern mittels der 
Hamburger Gründachförderung. Alle geeigneten 
Dachflächen sollen gemäß Hamburger Klima-
schutzgesetz (HmbKliSchG § 16 (1)) möglichst in 
Kombination von Gründächern mit Photovoltaikan-
lagen genutzt werden.  
Die Leitkriterien der energetischen Sanierung öf-
fentlicher Gebäude (Drs. 2019/2810 Pkt. 1.4.3) se-
hen vor, dass die FHH ihre Vorbildfunktion wahr-
nehmen und ihren Beitrag zum Bau von Gründä-
chern auf öffentlichen Gebäuden leisten - und so 
hohe ökologische, wirtschaftliche und innovative 
Standards in die Stadtentwicklung einbringen wird. 
Entsprechend den Zielsetzungen der ersten Fort-
schreibung des Hamburger Klimaplans Drs. 
21/19200 und der Koalitionsvereinbarung (22. Leg.) 
sollen Gebäude in der Stadt auch mit Fassadenbe-
grünung versehen werden, um die positiven Auswir-
kungen auf das Lokalklima und den Stadtraum um-
fänglich auszuschöpfen. Seit dem 01. Juni 2020 
sind Fassaden-begrünungen im Programm „Ham-
burger Gründachförderung“ daher förderfähig. Der 
Zeitraum des Förderprogramms ist bis Ende 2024 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 
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angesetzt. Informationen sind im Hamburger 
„Handbuch Grüne Wände“ (download unter 
www.hamburg.de/broschueren) zu finden. 
Im Bündnis für das Wohnen in Hamburg für die 22. 
Legislaturperiode wurde unter Punkt 4.7 und 4.11 
Dach- und Fassadenbegrünung als Maßnahme zur 
Anpassung an den Klimawandel vereinbart. Die 
Wohnungsverbände werden auf ihre Mitglieder ein-
wirken, bei Neubauvorhaben und Bestandssanie-
rungen vermehrt Dach- und Fassadenbegrünungen 
– auch in Kombination mit Solaranlagen – umzuset-
zen. 
 
 
1.4 Flächennutzungsplan und Landschaftspro-
gramm  
Falls Änderungen erforderlich sind, sollte dies unter 
Handlungsschritte mitaufgenommen werden (nicht 
alle Flächen sind daraufhin geprüft worden). 
 
1.5 Landschaftsschutz  
Unter dem Gliederungspunkt „Restriktionen“ sollte 
aufgeführt werden, ob die Fläche in einem Land-
schaftsschutzgebiet liegt. Allein die Auflistung unter 
Landschaftsprogramm ist nicht ausreichend, da im 
Landschaftsprogramm auch geplante Landschafts-
schutzgebiete mit dargestellt werden, eine Unter-
scheidung gibt es hier nicht. Die Darstellung ent-
spricht nicht immer dem aktuellen Stand. Falls Än-
derungen erforderlich sind, sollte dies unter „Hand-
lungsschritte“ mitaufgenommen werden.  
 
1.6 Arten- und Biotopschutz  
Der gesetzliche Artenschutz nach § 44 Bundesna-
turschutzgesetz ist bei jedem Verfahren zu berück-
sichtigen. Dies gilt neben Neubau auch bei Sanie-
rung oder Umbau von Gebäuden im Bestand als 
auch bei Rückbauvorhaben sowie bei Gehölzrodun-
gen mit potenziellen Quartieren (z.B. Höhlungen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen, ist aber 
kein Inhalt des bezirklichen WBP 

 

 

Die Steckbriefe werden diesbezüglich ent-
sprechend aktualisiert 
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Ein besonders hohes Potenzial an Fledermaus-
quartieren besteht bei alten Gebäuden z.B. Kirchen 
sowie bei erhaltenswertem Baumbestand (vgl. Mei-
endorfer Str. 47-47a, Thomaskirche). 
Zur Vermeidung von naturschutzrechtlichen Beein-
trächtigungen durch umweltschädliche Lichtemissi-
onen im Sinne von § 13 ff und § 44 BNatSchG sind 
künstliche Lichtquellen insbesondere fledermaus-, 
vogel- und insektenschonend zu gestalten.  
Zudem ist grundsätzlich der gesetzliche Bio-
topschutz nach § 30 BNatSchG zu berücksichtigen, 
entsprechende Flächen sind zwingend von Bebau-
ung freizuhalten und im Sinne des Naturschutzes zu 
entwickeln.  
Bedeutenden und erhaltenswerten Gehölzbe-
stände, die als Lebensraum für Flora und Fauna 
eine bedeutende Rolle spielen, wie zum Beispiel auf 
der Fläche Ellerneck/Feldlerchenweg, sind zu erhal-
ten und sollten nur auf der ggf. bereits versigelten 
Fläche umgestaltet werden. 
Des Weiteren sind bereits festgesetzte Ausgleichs-
flächen die sich z.B. auf den Flächen Fiersbarg 
(Sportplatz) und Kirchenkoppel oder wie bei der Flä-
che am Wiesenredder 85 angrenzend befinden zu 
berücksichtigen und ebenfalls von Bebauung freizu-
halten.  
Im Zuge der Stärkung der Biodiversität im urbanen 
Gebiet im Sinne der Bürgerschaftsdrucksache 
21/16980 sind bei Planungen moderne Ansätze zur 
verfolgen, die den Biotopwert der betroffenen Flä-
chen mindestens halten oder im Idealfall stärken. 
Dies beinhaltet auch die Förderung der Artenvielfalt 
im besiedelten Bereich (z.B. durch Animal-Aided 
Design oder ähnliche Planungsansätze). Bei anste-
henden städtebaulichen, architektonischen oder 
freiraumplanerischen Wettbewerben und der Auf-
stellung dieser ist die BUKEA/N3 zu beteiligen. 
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1.7 Gewässerschutz  
Das auf den Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser ist gemäß den RISA-Kriterien weit-
gehend vor Ort zu belassen. Zur Vermeidung von 
Missständen bei der Niederschlagswasserableitung 
ist die Regenwasserbewirtschaftung im Plangebiet 
vorzunehmen. Für die Versickerung von Nieder-
schlagswasser geeignete Flächen sind zu kenn-
zeichnen. RISA-Aspekte sind u.a. durch Dachbe-
grünungen, Rückhaltung des Niederschlagswas-
sers und Mitnutzung von Flächen bei Starkregener-
eignissen in die Planungen einzubinden.  
Für Flächen, die an Gewässern liegen, sind natur-
nahe Gewässerrandstreifen von mindestens 5 m 
Breite zu erhalten bzw. herzurichten. Eine offene 
Oberflächenentwässerung ist einer verrohrten vor-
zuziehen. Niederschlagswassereinleitungen dürfen 
nicht zu hydraulischem Stress oder stofflichen Be-
lastungen im Gewässer führen. § 30 geschützte Bi-
otope gemäß Bundesnaturschutzgesetz dürfen kei-
nen erheblich negativen Auswirkungen ausgesetzt 
werden.  
Für Flächen in Überschwemmungsgebieten oder 
solche, deren Oberflächenentwässerung in ein 
Überschwemmungsgebiet führt, ist sicherzustellen, 
dass sich durch die zukünftige Versiegelung keiner-
lei negative Auswirkungen auf das Überschwem-
mungsgebiet ergeben werden. 
 
1.8 Erschließung-Entwässerung:  
Um die abwassertechnische Erschließung der Plan-
gebiete sicherzustellen, ist die notwendige Planung 
der Niederschlags- und Schmutzwasserbeseitigung 
frühzeitig einzubeziehen. Angesichts fortschreiten-
der Nachverdichtungen und einer klimawandelbe-
dingten Zunahme von Starkregenereignissen ist ein 
nachhaltiges Konzept zur Niederschlagswasserbe-
wirtschaftung der öffentlichen wie auch der privaten 
Flächen zu erstellen. Regelungen müssen quar-
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Der Hinweis wird z.K. genommen, ein Woh-
nungsbaupotenzial stellt in einer Frühphase 
noch keine Aussage über die Form der Be-
bauung dar 
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tiersbezogen im Vorwege von Planverfahren entwi-
ckelt werden; Flächenkapazitäten (für Versicke-
rung, Verdunstung, Rückhaltung, Speicherung, Re-
genwassernutzung und zur Starkregenvorsorge) 
müssen geplant und vorgehalten werden.  
Sollte die Einleitungsmenge für Niederschlagswas-
ser in die öffentlichen Abwasseranlagen durch 
HamburgWasser oder in ein oberirdisches Gewäs-
ser durch die zuständige Wasserbehörde begrenzt 
werden, sind ausreichende Rückhalteeinrichtungen 
von vornherein vorzusehen.  
In Bezug auf Starkregenvorsorge sind in auch die 
Zuflüsse aus Oberliegerbereichen und Veränderun-
gen der Unterliegersituation durch einen erhöhten 
Abfluss zu berücksichtigen. Ein wichtiges Hilfsmittel 
für die Beurteilung der Gefahrenlage bei Starkrege-
nereignisse ist die in 2021 veröffentlichte Starkre-
genhinweiskarte der Stadt Hamburg. Diese ist bei 
der Planung zu berücksichtigen. Für die neuen Flä-
chen dieses Wohnungsbauprogrammes wurden 
diesbezüglich bereits erste Voreinschätzungen vor-
genommen (siehe unten).  
Dadurch ggfs. entstehende, zusätzliche Flächenbe-
darfe für notwendige Rückhaltung- und Retentions-
flächen sind entsprechend den Zielsetzungen der 
RegenInfraStrukturAnpassung (RISA) bereits in 
den ersten Planungsphasen (Funktionplan/Master-
plan) zu berücksichtigen. 
 
1.9 Energie und Klimaschutz  
Der Hamburger Senat hat im Dezember 2019 mit 
der Ersten Fortschreibung des Hamburger Klima-
plans als Ziel festgelegt, die CO2-Emissionen bis 
2030 um 55 % und bis 2050 um mind. 95 % ggü. 
1990 zu reduzieren, um Klimaneutralität zu errei-
chen. Er verfolgt das Zielbild einer Climate Smart 
City. Im Hinblick auf die Entscheidung des BVerfG 
vom 24. März 2021 („Klimaschutz-Beschluss“) so-
wie aufgrund der anschließenden Nachbesserun-
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gen des Bundes-Klimaschutzgesetzes werden ak-
tuell im Rahmen der Zweiten Fortschreibung des 
Hamburger Klimaplans die Klimaschutzziele fortge-
schrieben. Die Ziele spiegeln sich in den integrier-
ten Klimaschutzkonzepten der Bezirke wider […]. 
Entsprechende Handlungsmaximen müssen sich in 
den Prozessen aller Flächenentwicklungen nach 
den bezirklichen Wohnungsbauprogrammen wie-
derfinden und – wo sinnvoll möglich – auch mit einer 
Betrachtung der Chancen für besonders effizienten 
und wirtschaftlichen Klimaschutz unter Einbezug 
des jeweils betroffenen Quartiers einhergehen […]. 
Das Amt Energie und Klima bittet darum, im allge-
meinen Teil des Entwurfes des Wohnungsbaupro-
gramms 2023 den vorstehenden Text aufzuneh-
men. Dafür wird die Einfügung auf Seite 10 (Ab-
schnitt „Umsetzung des Hamburger Klimaplans“, 
als Ersatz des ersten Absatzes) des Entwurfes vor-
geschlagen. Hierdurch wird dann auch der im ers-
ten Satz des Abschnitts enthaltene, fehlerhafte Ziel-
wert für die CO2-Emissionsreduzierung im Jahr 
2030 (55 % statt 50 % sind korrekt) korrigiert. We-
gen der engen Beziehung zwischen Wohnungsbau, 
Klimaschutz und Wärmewende, dem fortschreiten-
den Klimawandel, des großen politischen Drucks 
und der Dringlichkeit eines deutlich beschleunigten 
Handelns aller Akteure sollte das Thema rechtzeitig 
in den Prozess eingespeist werden. 
 
1.10 Lärmbekämpfung  
Hinsichtlich des Bereiches Lärmbekämpfung wird 
aufgrund der bestehenden Wohnungsbaupolitik die 
Lösung der Lärmproblematik bei innerstädtischer 
Verdichtung schwieriger. Es wird gebeten, darauf 
hinzuweisen, dass Flächen nach eingehender 
Fachprüfung in den nachfolgenden Verfahren (u.a. 
Bebauungsplanung) auch wieder herausgenom-
men werden können bzw. müssen, wenn Belange 
dagegenstehen. 
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1.11 Luftreinhaltung  
(siehe oben unter 1.2) 
[Fortsetzung]… Bauliche Verdichtungen, insbeson-
dere eine geschlossene Randbebauung an vielbe-
fahrenen Straßen, führen zu einer zunehmenden 
Verschlechterung der lokalen Durchlüftungsverhält-
nisse. Die hierdurch regelhaft hervorgerufene Erhö-
hung der lokalen Immissionsbelastung durch Anrei-
cherung der Schadstoffkonzentration kann in Kom-
bination mit einer möglichen Zunahme der motori-
sierten Verkehre noch verstärkt werden. Diesen Ef-
fekten ist frühzeitig im Planungsprozess, z.B. mit 
geeigneten Durchlüftungskonzepten, entgegenzu-
wirken. Bei einer Überschreitung der Immissions-
grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit ist mit Klagen Dritter und ggf. auch mit der Ein-
leitung eines weiteren EU-Vertragsverletzungsver-
fahrens zu rechnen.  
Vor diesem Hintergrund weist die BUKEA darauf 
hin, dass die Belange der Luftreinhaltung frühzeitig 
in allen für die Luftqualität relevanten Planungen, 
wie z.B. der Bauleitplanung, zu berücksichtigen 
sind. Planungskonzepte und Planvorhaben sind 
sorgfältig hinsichtlich möglicher Vorbelastungen mit 
Luftschadstoffen im Plangebiet zu prüfen und Ver-
schlechterungen der Luftqualität sind zu vermei-
den.“ 
 
1.12 Bodenschutz  
Die Belange des Bodenschutzes und der Altlasten 
werden von den bezirklichen Dienststellen (BA/VS 
3) im Rahmen der bezirksinternen Abstimmung in 
das Wohnungsbauprogramm eingebracht. BA/VS 3 
ist daher am Verfahren zu beteiligen.  
Zur Reduzierung der Flächenversiegelung sind ver-
siegelte Flächen auf das absolut notwendige Mini-
mum zu beschränken. Wenn möglich sollte auf was-
serdurchlässige Alternativen – wie z.B. Rasengitter-
steine – ausgewichen werden. 
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1.13 Agrarwirtschaft  
Die Belange der Agrarwirtschaft sind zu berücksich-
tigen. Näheres zu den Zielsetzungen hat der Senat 
im Agrarpolitischen Konzept dargelegt. Vor diesem 
Hintergrund weist die BUKEA darauf hin, dass die 
Belange der Agrarwirtschaft frühzeitig in allen rele-
vanten Planungen, wie z.B. der Bauleitplanung, 
durch entsprechende Beteiligung der Abteilung A1 
der BUKEA abzusichern sind. 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

Dies obliegt dem jeweiligen weiteren Verfah-
ren. 

 

x 
 

4.3 BWI s.o. Darüber hinaus müssen alle Planungen den zwi-
schen Senat und Handwerkskammer getroffenen 
und im Masterplan Handwerk mit seinen jährlichen 
Fortschreibungen festgehaltenen Vereinbarungen 
entsprechen, wonach Wohnungsbaupolitik und die 
Bereitstellung von Gewerbeflächen im Gleichklang 
laufen müssen und insbesondere in verdichteten 
Stadtteilen eine quartiersbezogene Versorgung der 
Bevölkerung durch ansässige Handwerksbetriebe 
sichergestellt wird. Eine Umnutzung von für Hand-
werksbetriebe geeigneten Flächen ist auszuschlie-
ßen. 

- Befreiung von der Art der Nutzung gem. § 31 Abs. 
3 BauGB  

Im Rahmen der Abstimmungen zum Masterplan In-
dustrie unter der Beteiligung der Bezirke wird der 
nachstehende Satz von allen Dienststellen mitge-
tragen und ist bei einem Befreiungswunsch durch 
Investoren zu beachten:  
„In Verfahren zur Befreiung nach dem Baulandmo-
bilisierungsgesetz ist die Behörde für Wirtschaft und 
Innovation einzubeziehen, wenn Arbeitsstättenflä-
chen abweichend vom aktuellen Stand der Handrei-
chung der Behörde für Stadtentwicklung und Woh-
nen zur Anwendung des neuen Paragraphen 31 
Abs. 3 BauGB umgenutzt oder in der Nutzbarkeit 
beeinträchtigt werden.“ 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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4.4 BVM s.o. Darüber hinaus werden folgende "allgemein gültige 
Hinweise" gegeben:  
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- Die konkreten verkehrlichen Belange sind grund-
sätzlich in der Beteiligung zu weiteren Planungs-
schritten – wie Bauleitplanung und Baugenehmi-
gungsverfahren – abzustimmen.  
- Magistralen bedeuten in der Einzelfallbetrachtung 
ggf. die Sicherung oder Freihaltung von zusätzlicher 
Straßenverkehrsfläche für einen anforderungsge-
rechten, regelkonformen Ausbau der Nebenflä-
chen. Die BVM ist an vorgesehenen Bauvorhaben 
entlang der Magistralen frühzeitig zu beteiligen.  
- Die Führung der Velorouten sowie die Möglichkei-
ten zur Schaffung neuer StadtRAD-Stationen als 
auch – speziell in der Nähe von Schnellbahnhalte-
stellen – B+R-Standorten sind bei allen erkannten 
Potentialflächen mitzudenken.  
- Im Falle von Potentialflächen über 100 WE sollten 
unserer Ansicht nach Verkehrsuntersuchungen vor-
gesehen und Mobilitätskonzepte erstellt werden. 
Dabei sollte auf eine gute ÖPNV Anbindung und 
gute Qualität der Langsamverkehre geachtet wer-
den. Ebenso sollten Angebote für Sharing Systeme 
und Radabstellanlagen mitgedacht werden.  
- Analog zum Rahmenplan Steilshoop-Nord und 
Tonndorf sollte grundsätzlich bei allen Projekten im 
Kern Wandsbek auch ein entsprechender Hinweis 
auf den beauftragten Rahmenplan Wandsbek Zent-
rum erfolgen (Beispiel Quarree, Knutzenweg u.a.). 
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4.5 Finanzbehörde / 
Landesbetrieb Im-
mobilienmanage-
ment u. Grundver-
mögen (LIG) 

s.o. Gemäß der aktuellen Bodenpolitik ist der LIG insbe-
sondere dazu aufgefordert, städtischen Grundbe-
sitz vorzugsweise im Erbbaurecht zu vergeben oder 
laufende Erbbaurechte zu verlängern. Insbeson-
dere in Gebieten mit hohem Entwicklungspotenzial 
ist aus strategischen Gründen eine Sicherung von 
vornehmend städtischen Flächen vorzunehmen, 
um diese langfristig für das Allgemeinwohl entwi-
ckeln zu können. Gleichzeitig ist das Ziel, Erbbau-

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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rechtsnehmern so weit wie möglich Planungssicher-
heit in Form von angemessenen Laufzeiten ihrer 
Erbbaurechtsverträge zu geben.  
Um das zu gewährleisten, hatte die Bezirksver-
sammlung Wandsbek den LIG gebeten, alle Erb-
baurechtssiedlungen im Bezirk Wandsbek gemein-
sam mit der Bezirksverwaltung in dieser Hinsicht zu 
prüfen. Eine entsprechende Analyse wurde im Juni 
2021 mit einer verbindlichen Handlungsgrundlage 
abgeschlossen. Es wird gebeten entsprechende 
Nachverdichtungen und Weiterentwicklungen dort 
anzustoßen, wo dies als städtebaulich sinnvoll be-
wertet wurde, um längerfristige Planungssicherheit 
gewährleisten zu können. Die im B-Plan Tonndorf 
35 angestoßene Überplanung der Ellerneck-Sied-
lung kann als gutes Beispiel für eine sozialverträgli-
che Entwicklung in dieser Hinsicht gesehen werden. 

4.6 Sozialbehörde s.o. Bei der Schließung von Baulücken, Ausbau von Ma-
gistralen und der Verdichtung der Wohnbebauung 
ist – insbesondere außerhalb von Bebauungsplan-
verfahren – darauf zu achten, dass auch die soziale 
begleitende Infrastruktur sowie Sport- und Freizeit-
angebote entsprechend angepasst werden müs-
sen. Der Bau neuer Wohnungen führt zu einem zu-
sätzlichen Bedarf an Kitaflächen, dessen Versor-
gung nicht immer im Gebäudebestand unterge-
bracht werden kann. Als Faustformel gilt hier, dass 
für 100 neue Wohnungen (ohne Sonderwohnfor-
men) ca. zusätzliche 25 Kinderbetreuungsplätze 
benötigt werden. Dabei ist zwingend darauf zu ach-
ten, dass jedem Kind mindestens 6 m² direkt ange-
bundener und Kita-eigener Außenspielfläche zur 
Verfügung stehen.  
Im Kontext des ursprünglichen Konzepts von „Hier 
wohnt Hamburgs Jugend“ – Direktvergaben städti-
scher Grundstücke an Investoren mit der Bedin-
gung langfristiger Bindungen zur Errichtung von 
Wohnraum für die Zielgruppe – sind keine neuen 
Potenzialflächen hinzugekommen. Bei Bauvorha-
ben auf weiteren Potenzialflächen, die dem Markt in 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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der Regel nicht zur Verfügung stehen (da in privater 
Hand oder in der Hand der SAGA), wäre eine parti-
elle Einstreuung von Wohneinheiten für die Ziel-
gruppe junger Menschen aus Hilfen zur Erziehung 
sehr wünschenswert. Insbesondere vorstellbar ist 
dies zum Beispiel bei den Vorhaben Jahnkeweg, 
Weißenseestraße, Immenstieg/Immenkoppel (alle 
SAGA) oder aber dem Vorhaben Meiendorfer 
Straße 47-47a (Thomaskirche).  
Die Sozialbehörde bittet um Rückäußerung, inwie-
weit ihren Bitten entsprochen worden ist. 

 

 

 

 

Dies obliegt nicht dem Bezirksamt Wandsbek; 
die Ansprache kann seitens der Sozialbe-
hörde selbst unternommen werden 

 

Dies ist nicht Inhalt des Abstimmungsverfah-
rens zum WBP 

 

 

x 

 

(x) 

4.7 BSB 

 

s.o. Es gilt als Regel zur Absicherung des Bedarfs an 
Schulflächen, dass bei Grundschulen im Spitzenbe-
darf nach Errichtung für ungefähr 300-400 
Wohneinheiten ein zusätzlicher Zug benötigt wird. 
Hierfür werden mobile Klassenräume und vorüber-
gehende Defizite im Fachraum-bereich und bei den 
Sporthallen in Kauf genommen, da dieser Spitzen-
bedarf in der Regel nach ca. 5 bis 7 Jahren abflaut 
und dann langfristig mit einem Regelbedarf von ei-
nem Zug für ca. 800 WE gerechnet werden kann. 
Das bedeutet, dass für ca. 1.600 – 2.400 neue WE 
eine zusätzliche Grundschule benötigt wird und für 
ca. 3.600 WE eine weiterführende Schule. Hierfür 
sind in der Bauleitplanung entsprechende Flächen 
mitzudenken und mit der BSB ab-zustimmen. 

Der Hinweis wird z.K. genommen 
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4.8 BIS s.o. Allgemeinpolizeiliche Aspekte: 
Im Rahmen des „Wohnungsbauprogramms 
Wandsbek 2023“ findet überwiegend eine gewisse 
Nachverdichtung in den jeweils gewachsenen 
Strukturen statt. Eine stetige Steigerung der Be-
wohnerzahl durch neue Wohneinheiten hat grund-
sätzlich Einfluss auf die Polizeiarbeit. Das polizeili-
che Einsatzaufkommen sowie der Präsenz- und 
Betreuungsbedarf können möglicherweise steigen. 
In Anbetracht der Gesamtheit aller derzeitigen 
Wohneinheiten bzw. deren Bewohnerinnen und 
Bewohner der Regionen Nord und Wandsbek dürf-
ten die in Rede stehenden Neubauprojekte jedoch 
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keinen signifikanten Einfluss auf den polizeilichen 
Alltag haben. Eine Erhöhung der Grundlast, die 
unter anderem am Einsatzaufkommen gemessen 
wird, ist anhand der geplanten Baumaßnahmen 
nicht kalkulierbar. 
 
Kriminalpolizeiliche Aspekte: 
Aus kriminalpräventiver Sicht fehlt in der Auflistung 
das grundsätzliche Ziel, zu einem positiven Sicher-
heitsgefühl der zukünftigen Wohnbevölkerung in 
Wandsbek beizutragen. Es wird daher angeregt, 
den Punkt 4 -Ziele- wie folgt zu ergänzen: 
„… Zudem ist nicht nur für ältere Menschen die 
persönliche Sicherheit zu Hause und im Wohnum-
feld, sowohl in objektiver wie subjektiver Sicht, ein 
wichtiges Wohlfühlmoment im Lebensalltag und 
auch ein Kriterium bei der Wahl des Wohnortes.“  
 
Straßenverkehrsbehördliche Aspekte:  
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen sind so 
allgemein gehalten, dass sie keine konkrete Beur-
teilung aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht er-
möglichen. Es handelt sich überwiegend um Bau-
maßnahmen nach bestehendem Baurecht, welche 
im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der 
Behördenbeteiligung durch die örtlich zuständigen 
Straßenverkehrsbehörden der Polizeikommissari-
ate (PK) zu beurteilen sind. 
Ein geringer Teil der dargestellten Projekte um-
fasst auch aktuell in Planung befindliche bzw. be-
reits abgeschlossene Bebauungsplanverfahren. 
Eine Beurteilung straßenverkehrsbehördlicher Be-
lange wird durch die Beteiligung der „Träger öffent-
licher Belange“ (TÖB) im Bebauungsplanverfahren 
seitens der Verkehrsdirektion (VD 52) gewährleis-
tet. In der Regel erfolgt hierbei auch eine Beteili-
gung der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbe-
hörden. 
Allgemein ergibt sich durch die Planungen aus 
straßenverkehrsbehördlicher Sicht häufig das 
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Problem, dass der verkehrlichen Erschließung 
deutlich weniger Bedeutung zukommt als es die 
Bebauung erfordern würde. Die Bemessung der 
Straßenverkehrsflächen ist nicht ausreichend um 
alle Verkehrsteilnehmer / -arten angemessen zu 
berücksichtigen. Die öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen müssen immer mehr Funktionalitäten erfül-
len. Dazu gehören insbesondere Car-Sharing, E-
Ladesäulen, StadtRad-Stationen, Fahrradabstell-
anlagen, E-Kfz und die Verlagerung von Feuer-
wehraufstellflächen zur Sicherung des II. Rettungs-
wegs. Diese Aufzählung ist nicht abschließend und 
die erforderlichen Flächen stehen oftmals nicht in 
ausreichendem Maße zur Verfügung. 
Ein grundsätzliches polizeiliches Problem entsteht 
insbesondere durch erhöhten Parkdruck. Aus stra-
ßenverkehrsbehördlicher Sicht sind gerade bei ei-
ner Nachverdichtung die veränderten Grundlagen 
und das Verkehrsaufkommen durch die Entwick-
lung der Gebiete zu berücksichtigen. Der Ausbau 
der Flächen für die unterschiedlichen Verkehrsar-
ten ist vor allem am Bedarf zu orientieren. Für die 
Erschließung der jeweiligen Plangebiete ist nach 
wie vor eine weitreichende verkehrliche Infrastruk-
tur erforderlich. Die BIS gibt zu bedenken, dass ein 
verstärkter Nutzungsdruck sich gerade auch bei 
den öffentlichen Parkständen in den Quartieren 
und zwar zum Teil unabhängig von ihrer Entste-
hungszeit realisiert. Dieser Nutzungsdruck baut 
sich in einigen Quartieren schon durch die Innen-
verdichtung weiter aus. Mit der vorgesehenen Um-
wandlung von öffentlichem Parkraum zugunsten 
anderer Funktionalitäten kann sich dieser Nut-
zungsdruck aber kurzfristig weiter verschärfen. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass sich nach den poli-
zeilichen Erfahrungen der Transformationsprozess 
vieler Bewohnerinnen und Bewohner von der Nut-
zung entstehender Mobilitätsangebote bis hin zum 
Verzicht auf das eigene Kraftfahrzeug regelmäßig 
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eine längere Zeit in Anspruch nimmt. Diesen Wir-
kungen wird nicht allein mit einem Ausbau der 
Parkraumbewirtschaftung zu begegnen sein. Diese 
Entwicklung führt quartiersabhängig zu unter-
schiedlich starken Steigerungen des Parkdrucks, 
der zwangsläufig mit regelwidrigem Parkverhalten 
im öffentlichen Raum einhergeht. Deutlich redu-
zierte öffentliche Parkstände und reduzierte private 
Kfz-Stellplätze steigern den Parkdruck im erhebli-
chen Maße. Diesem durch Anordnung von Park-
raumbewirtschaftung oder Bewohnerparkzonen 
entgegenzuwirken, würde eine ständige/lückenlose 
Überwachung erfordern, die faktisch nicht realisier-
bar ist. Es muss zwingend beachtet werden, dass 
bei einer weiteren Parkraumverknappung in Quar-
tieren mit bereits vorhandenem Parkdruck auch 
baulich/technische Maßnahmen zu ergreifen sind, 
um ein zunehmendes Parken auf dafür nicht zuge-
lassenen Flächen nach Möglichkeit zu verhindern. 
Unterstützung bei weiteren Planungen durch die 
Polizei Um bei baulichen Optimierungen, bzw. Än-
derungen der verkehrlichen Infrastruktur ausrei-
chende Berücksichtigung straßenverkehrsbehördli-
cher sowie allgemeinpolizeilicher Belange zu ge-
währleisten, ist eine frühzeitige Beteiligung der Po-
lizei innerhalb der jeweiligen noch anstehenden 
Planverfahren und Abstimmungen erforderlich. 
Darüber hinaus bietet die Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle (LKA FSt 33) im Rahmen ihres krimi-
nalpräventiven städtebaulichen Beratungsange-
bots (inklusive baulicher Terrorschutz) weiterhin 
eine Begleitung einzelner Bauprojekte im weiteren 
Prozess an. 
 
Belange der Feuerwehr 
Bestehende und in Baugenehmigungen geforderte 
Feuerwehrzufahrten, -flächen etc. dürfen nicht 
ohne Genehmigung der Bauprüfabteilungen des 
Bezirksamtes dauerhaft verändert werden. Die 
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Mindestfahrbahnbreiten und die Abstände zwi-
schen Baufeldgrenzen und Grundstücksgrenzen 
sowie Häuserfronten sind für die Feuerwehr be-
sonders wichtig. Die Fachabteilung Verkehrsfluss-
koordination der Feuerwehr (Ansprechstelle: ver-
kehr@feuerwehr.hamburg.de) kann im Rahmen 
der Planung und späteren Bauausführung bera-
tend unterstützen und verweist auf die Hamburger 
Regelwerke für Planung und Entwurf von Stadt-
straßen (ReStra). Insbesondere muss die Feuer-
wehr bei den Bebauungsplanverfahren frühzeitig 
beteiligt werden, damit der zweite Rettungsweg si-
chergestellt werden kann. Temporäre Vollsperrun-
gen und Richtungsverkehre sind zwingend mit der 
Fachabteilung Verkehrsflusskoordination der Feu-
erwehr Hamburg abzustimmen. Im Speziellen tan-
giert das Wohnungsbauprogramm Wandsbek den 
Bereich Verkehrsflusskoordination in den folgen-
den zwei Punkten. 
• Tempo 30-Zonen 
• Magistralen 
Für die FHH sind in der anstehenden Stadtentwick-
lung das Zukunftsprojekt „Masterplan Magistra-
len“ mit samt den Anforderungen an einen Mobili-
tätsmix als auch autoarme Quartiere und der An-
satz eins Ausrollens großflächiger verkehrsberu-
higter Tempo 30-Zonen von großer Bedeutung. 
Diese in der Stadtentwicklung diskutierten Schritte, 
welche auch für das Wohnungsbauprogramm 
Wandsbek angeführt werden, bedeuten für die 
Feuerwehr Hamburg jedoch verschiedene Interes-
senkonflikte hinsichtlich ihrer gesetzlich vorge-
schriebenen Leistungsfähigkeit respektive der 
Schutzzielerreichung sowie deren Aufgabenwahr-
nehmung. Im Zuge der Magistralenentwicklung 
steht zum einen das städtische Ziel, den zukünfti-
gen Wohnungsbau in aller Regel in verdichteter, 
möglichst mehrgeschossiger und geschlossener 
Bauweise stattfinden zu lassen als auch die Mi-
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schung von Wohnungsbau mit anderen Nutzun-
gen, insbesondere im Erdgeschoss, herzustellen. 
Eine Solitärbebauung entlang der Magistralen wird 
nicht favorisiert. Dieser Ansatz aus Mischnutzung 
und geschlossener Baustruktur bedingt aber künf-
tig, dass bauplanungsrechtlich und lärmschutz-
rechtlich die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, auch Feuerwehrstandorte in eine solche 
Bebauung zu integrieren und dies abzusichern 
(Ausweisung als Gemeinbedarf / Feuerwehr). 
Zusätzlich findet aktuell eine Diskussion zur Mobili-
tätswende auch im Magistralenraum statt, die mit 
einer Reduzierung der Fahrstreifen zugunsten des 
Radverkehrs und Busspuren für die Feuerwehr ei-
nen weiteren Interessenkonflikt beherbergt. Eine 
Reduzierung von vorhandenen Fahrstreifen be-
deutet zwangsläufig einen erhöhten Widerstand im 
Verkehrsfluss und geht direkt mit einer reduzierten 
zeitlichen Erreichbarkeit von Einsatzstellen einher. 
Grundsätzlich sind bei der Planung und Umset-
zung von (Bau-)Maßnahmen folgende Regelungen 
zu prüfen und anzuwenden: 
• Sicherstellung des zweiten Rettungsweges gem. 
§31 HBauO 
• Erfüllung der Anforderungen der §§ 5; 17 HBauO 
• Für den Nachweis zur Sicherstellung des zweiten 
Rettungsweges über die 
Hubrettungsgeräte der Feuerwehr sind grundsätz-
lich die Muster-Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr sowie die FAQ zu § 5 HBauO – Zu-
gänge und Zufahrten auf den Grundstücken 
(Nachweis Feuerwehraufstellflächen für Anleite-
rung) der BSW zu beachten. 
• Einhaltung der ‚Hamburger Regelwerke für Pla-
nung und Entwurf von Stadtstraßen (ReStra) 
• Einhaltung der Wasserversorgung gemäß Arbeits-
blatt W 405 der DVGW 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird z.K. genommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 


